
 
 
ANTRAG AUF ANRECHNUNG DER SF-KLASSE VON EINER ANDEREN PERSON 
Bitte senden Sie diese Erklärung ausgefüllt und unterschrieben mit einer lesbaren Kopie Ihres Führerscheins ans uns zurück. 
 
KUNDENNUMMER:  VERTRAGSNUMMER:  FV-DIC:  

Versicherungsnehmer 
 
 
 
 
 
 

ANGABEN ZUR ANDEREN PERSON (BISHER ANSPRUCHSBERECHTIGTER) 

Name, Anschrift: 

Versicherer: 

Versicherungsschein-Nr.: Amtliches Kennzeichen: 

Fahrzeugart, z. B. Pkw: SF-Klasse KH | VK: 

VERHÄLTNIS ZWISCHEN VERSICHERUNGSNEHMER UND BISHER ANSPRUCHSBERECHTIGTEM 

Der bisher Anspruchsberechtigte ist mein/meine 
 
 Ehepartner  Vater/Mutter bzw. Schwiegervater/Schwiegermutter 
 Bruder/Schwester  Sohn/Tochter bzw. Schwiegersohn/Schwiegertochter 
 Großvater/Großmutter  Enkel/Enkelin 
 Lebenspartner im gemeinsamen Haushalt 
 der bisher Anspruchsberechtigte ist eine juristische Person. 
 der bisher Anspruchsberechtigte ist bei mir angestellt. 
 
Zwischen anderen Personen ist eine Übertragung der SF-Klasse nicht möglich. 

VERZICHTSERKLÄRUNG DES BISHER ANSPRUCHSBERECHTIGTEN 

 Ich verzichte zu Gunsten des Versicherungsnehmers mit Wirkung vom __________________ auf die SF-Klasse meines Vertrags. 
 Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift. 
 
 Der bisher Anspruchsberechtigte ist verstorben am __________________. 
 Falls weitere Personen Anspruch auf die Anrechnung der schadenfreien Zeit haben, erkläre ich, dass diese darauf verzichten und mit 

der Übertragung einverstanden sind. 

ERKLÄRUNG DES VERSICHERUNGSNEHMERS 

Ich beantrage, dass die SF-Klasse des bisher Anspruchsberechtigten in meinem Vertrag berücksichtigt wird. 

FÜHRERSCHEINBESITZ DES VERSICHERUNGSNEHMERS (NICHT NOTWENDIG BEI ÜBERTRAGUNG AUF DEN ARBEITGEBER) 

Ich besitze seit __________________ einen gültigen Führerschein der Klasse(n) __________________, der mich berechtigt, das Fahrzeug 
(auch Vorfahrzeuge) des bisher Anspruchsberechtigten zu führen. Bitte fügen Sie eine Kopie Ihres Führerscheins bei. 
 
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Folgeseite. 

       

Datum  Unterschrift des Versicherungsnehmers  Datum  Unterschrift des bisher Anspruchsberechtigten 

 
Bitte per Post, Fax oder E-Mail zurücksenden an: 
 
FAHRLEHRERVERSICHERUNG 
Verein auf Gegenseitigkeit 
Postfach 31 12 42 
70472 Stuttgart F 0711 98 889 444 
 vertrag@fv.de 
 

 
  



WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR ÜBERTRAGUNG DER SF-KLASSE VON EINER ANDEREN PERSON 
 
Diese Informationen geben wir Ihnen, um die SF-Übertragung besser zu erklären. Die genannten Voraussetzungen sind nicht abschließend. 
 
Voraussetzungen 
 
Eine Übertragung ist möglich, wenn Sie das Fahrzeug regelmäßig genutzt haben und glaubhaft versichern, dass die SF-Klasse auf Ihren 
Vertrag gerechtfertigt ist. 
 
Alle Voraussetzungen finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) in Ziffer I.6. 
 
Berechnung der SF-Klasse 
 
Sie übernehmen den Vertragsverlauf inklusive angefallener Schäden. Sondereinstufungen des bisherigen Vertrags berücksichtigen wir 
nicht. 
 
Maßgeblich ist die Zeit, in der Sie den Führerschein besitzen. Für diesen Zeitraum ermitteln wir die SF-Klasse. Sie können maximal die SF-
Klasse übernehmen, die im bisherigen Vertrag vorhanden ist. 
 
Besteht der bisherige Vertrag bei einem anderen Versicherer, fragen wir den Schadenverlauf an. Erst wenn uns die Bestätigung des 
anderen Versicherers vorliegt, stufen wir den Vertrag nach unseren Bestimmungen endgültig ein. 
 
Sollte dem Versicherungsnehmer das Recht auf die Übernahme der SF-Klasse nicht zustehen (z. B. bei verstorbenen 
Anspruchsberechtigten), wird die Anrechnung der SF-Klasse rückgängig gemacht. Sie müssen dann rückwirkend den Beitrag zahlen, der 
ohne die Anrechnung der schadenfreien Zeit zu zahlen ist. 
 
Hinweis zum Datenschutz 
 
Ihre Daten werden für den beantragten Zweck gespeichert. Wird der Schadenfreiheitsrabatt von einem anderen Versicherer übertragen, 
halten wir beim Vorversicherer eine Anfrage zum Schadenverlauf und werden das Ergebnis der Anfrage speichern. 
 
Verzichtserklärung des bisher Anspruchsberechtigten 
 
Besteht Ihr Vertrag bei uns und wird nach der Übertragung weitergeführt, stufen wir ihn wie bei einem Neuabschluss gemäß AKB I.2 ein. 
Sollte ein anrechenbarer Schadenverlauf vorhanden sein, werden wir diesen berücksichtigen. 
 
 


